
 

Der Inhalt der Internetsite kapital-rechtinfo.de und dieses Ausdrucks dient ausschließlich der allgemeinen Information für den persönlichen Interessenbereich des  Benutzers, wobei dieser für jegliche Art 
der (Nicht-)Nutzung der Informationen selbst verantwortlich ist. Die Information ist lediglich zur Kenntnisnahme für Nutzer innerhalb der Bundesrepublik Deutschland bestimmt und ausdrücklich nicht für 
Nutzer anderer Staaten vorgesehen. Die Kanzlei Göddecke übernimmt keine Haftung für die Auswahl, Vollständigkeit, Aktualität oder Exaktheit der bereitgestellten Informationen als auch für die aus der 
Verwendung der Informationen durch den Benutzer resultierenden Ergebnisse. Insbesondere werden keine rechtlichen, betriebswirtschaftlichen, steuerrechtlichen oder andere Empfehlungen gegeben 
oder Mandatsbeziehungen begründet; dieses gilt sowohl für Regelungen etc., die für die Bundesrepublik Deutschland Anwendung f inden als auch bzgl. anderer Rechtssysteme. Alle Informationen sind 
jedoch mit großer Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen erhoben worden.  
Die bereitgestellten Informationen sind nicht auf besondere Bedürfnisse einzelner Personen, Personenmehrheiten oder Einrichtungen abgestimmt, weshalb die unabhängige Untersuchung, fachliche 
Beurteilung und individuelle Beratung durch fachlich versierte Berater (Anwälte, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer), die auch die Einhaltung von Fristen prüfen, nicht ersetzt werden soll. Gesetze und 
Vorschriften ändern sich ständig und können nur auf konkrete Situationen angewandt werden. Die dargestellte Information gibt den Stand zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung wieder, sie wird nicht 
aktualisiert und kann bis zum Zeitpunkt ihrer Kenntnisnahme durch den Nutzer inhaltlich überholt sein. Verwenden Sie daher die hier bereitgestellten Informationen niemals als alleinige Quelle für rechts-
bezogene Entscheidungen. 

 
 

Securenta Göttinger Immobilienanlagen und Vermögensmanagement AG: Neuer Insolvenz-
verwalter kündigt umfassende Stärkung der Anlegerrechte im Insolvenzverfahren an  
 
Anleger, die ihre Forderungen zur Insolvenztabelle angemeldet haben, werden als vollwertige 
Gläubiger anerkannt. Es werden keine Gelder mehr per Lastschrift von den Anlegern eingezogen. 
 
Professor Rolf Rattunde ist seit kurzem neuer Insolvenzverwalter der Securenta AG. Während der 
ausgeschiedene Insolvenzverwalter Peter Knöpfel diejenigen Anleger, die ihre Ansprüche zur In-
solvenztabelle angemeldet hatten, nicht als Insolvenzgläubiger anerkennen wollte, lässt der neue 
Insolvenzverwalter all diejenigen zu, die nicht ausdrücklich als nachrangig gekennzeichnet sind. 
Dies hat er in einem Schreiben vom 12. Juni 2008 an die KANZLEI GÖDDECKE ausdrücklich klar 
gestellt. Ferner werden von ihm keine weiteren Anlegergelder per Lastschrift eingezogen.  
 
Anleger, die berechtigte Anträge auf Akteneinsicht gestellt haben, möchten sich mit ihm schriftlich 
oder per Fax in Verbindung setzen, damit die Anträge in digitaler Form schnell erledigt werden 
können. In Kürze wird er einen Bericht erstellen, in dem er umfassend über die Lage des Unter-
nehmens informiert. Dieser Bericht wird auf der Internetseite der KANZLEI GÖDDECKE einsehbar 
sein.  
 
STELLUNGNAHME DER KANZLEI GÖDDECKE 
Anleger, die Ihre Forderungen zur Insolvenztabelle angemeldet haben, können jetzt wieder mit 
einer Quote rechnen. Die KANZLEI GÖDDECKE rät Anlegern, die noch keine Ansprüche ange-
meldet haben, dieses schleunigst nachzuholen: Die nächste Gläubigerversammlung findet bereits 
am 22.07.2008 statt. Antragsformulare finden Sie hier.  
 
Anleger, die noch immer mit einer Lastschrift belastet sind, sollten die Beträge komplett ab dem 
Zeitpunkt der Insolvenzeröffnung am 14.06.2007 zurückfordern. 
 
Quelle: Schreiben des Insolvenzverwalters vom 12.06.2008 
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Weitere interessante Artikel zu diesem Projekt finden Sie „hier“  
 
Securenta AG: Ein neuer Insolvenzverwalter  
 
Securenta AG: Neuer Termin für Gläubigerversammlung 
 
 


